
Merkblatt

Es gilt immer noch 
als erste Regel:  
Ruhe bewahren.  
Durch eine voreilige 
Offenlegung könnte 
der Täter von der 
Vermutung erfahren 
und das Kind so stark 
bedrohen, dass es 
nichts mehr sagt. Oder 
es wird aus der Ein-
richtung abgemeldet. 
Möglicherweise zieht 
die Familie um und 
weitere Hilfe ist nicht 
mehr möglich. Das 
Ziel einer Intervention 
ist langfristiger Schutz 
unter heilenden Bedin-
gungen, ohne dass es 
zu Sekundärtraumati-
sierungen kommt.

Sprechen Sie nicht 
mit den Eltern des 
Kindes, wenn Sie 
nicht völlig sicher 
sind, dass der Täter 
außerhalb der Familie 
zu suchen ist.  
Falls nämlich der se-
xuelle Missbrauch in 
der Familie geschieht, 
wird der Täter ge-
warnt. Auch ein Ge-
spräch mit der Mutter 
oder Andeutungen des 
Problems unter einem 
Vorwand führen meist 
zum gleichen Resultat. 
Niemals eine Familie 
mit einem Missbrauch 
konfrontieren, ehe 
eine räumliche Tren-
nung von Opfer und 
Täter vorbereitet und 
möglich ist!!

 

Intensivieren Sie 
den Kontakt mit dem 
Kind und ermutigen 
Sie es, über Gefühle 
oder Probleme zu 
sprechen. Arbeitsma-
terialien, die für die 
Prävention gedacht 
sind, eignen sich auch, 
um Kinder zum Spre-
chen zu ermutigen, 
ohne sie zu drängen.

Keine übereilte 
Strafanzeige!  
Niemand ist zur An-
zeige verpflichtet. 
Eine Anzeige kann 
auch später erfolgen 
und muss unbedingt 
gut vorbereitet sein.

Auskunft: 
Gisela Braun
Referentin für Prävention gegen 
sexuellen Missbrauch
bei der Landesstelle Kinder-   
und Jugendschutz (AJS)
in Nordrhein-Westfalen e.V.

Poststraße 15-23 • 50676 Köln 
Telefon: 0221/92 13 92-17
E-Mail: gisela.braun@mail.ajs.nrw.de
Internet: www.ajs.nrw.de

Nehmen Sie Kontakt 
mit einer Beratungs-
stelle auf. In vielen 
Städten gibt es Fach-
beratungsstellen gegen 
sexuellen Missbrauch.  
Unter www.hinsehen-
handeln-helfen.de fin-
den Sie Hilfestellen.
Beraten kann Sie 
ebenso das Jugend-
amt, ggfs. ohne Na-
mensnennung des be-
troffenen Kindes.

Zusammen mit den 
Fachkräften lassen
sich Strategien ent-
wickeln, um die Ver-
mutung zu klären und 
dem betroffenen Mäd-
chen oder Jungen zu 
helfen. Es gilt:  
Keine Person und kei-
ne Institution kann ein 
Kind alleine retten! 
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Wir vermuten sexuellen Missbrauch – Was nun?
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